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Zitat von s3g4

Wozu macht man den Notenschutz, wenn es nur ein geringer Teil ist?

Weil der Grundsatz der Chancen- und Prüfungsgerechtigkeit allgemein gilt und nicht eine Frage
dessen ist, wie sich der Notenschutz auswirkt. Da geht es dann in der Tat einmal ums Prinzip.
(Das erklärt allerdings nicht, wieso die Länder damit so unterschiedlich umgehen.)
Gleichsam verhindert in diesem speziellen Fall der Notenschutz die zusätzliche Abwertung der
Klausuren um bis zu zwei Notenpunkte bei gehäuften Verstößen gegen die äußere Form und die
Rechtschreibung. Letzteres würde sich dann ganz erheblich auf die Prüfungsergebnisse
auswirken.

Man würde es sich vermutlich viel leichter machen, wenn man den Passus der zusätzlichen
Abwertung streichen würde und dann dafür im Gegenzug den Notenschutz abschaffen würde.
Das aber würde dazu führen, dass sich Prüflinge gleich welcher vorhandenen oder nicht
vorhandenen Einschränkung keine Mühe mehr geben müssten, wenigstens ein Grundmaß an
Form und Rechtschreibung aufzuzeigen.
Was man so von Nicht-LRS-Prüflingen mitunter so aufgetischt bekommt, ist wirklich eine
Zumutung.

Problematisch ist aber, dass beispielsweise § 13 Abs. 2 APO-GOSt hier keine Präzisierung
vornimmt und das Ganze ins Ermessen der Lehrkraft gestellt wird.
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